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Elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel
Wiederholungsprüfungen

Elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel sind regelmäßig gemäß
Betriebssicherheitsverordnung
durch befähigte Personen (Elek-
trofachkräfte) zu überprüfen und
durch Prüfetikett, Banderole o. Ä.
zu kennzeichnen. Die Prüfungen
sind nachzuweisen.

Ortsfeste elektrische          
Anlagen und Betriebsmittel 

Ortsfeste elektrische Betriebs-
mittel sind fest angebrachte Be-
triebsmittel oder Betriebsmittel,
die keine Tragevorrichtung 
haben und deren Masse so groß
ist, dass sie nicht leicht bewegt
werden können. Dazu gehören
auch elektrische Betriebsmittel,
die vorübergehend fest ange-
bracht sind und über bewegliche
Anschlussleitungen betrieben
werden. 
Für Festlegungen hinsichtlich
Prüffrist und Prüfer ortsfester
elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel kann sich der
Unternehmer an der Tabelle 1A
(BGV A3) orientieren.        

Anlage/Betriebsmittel Prüffrist Art der Prüfung Prüfer

auf ordnungs-
gemäßen 
Zustand

Elektrofachkraft 3)

Benutzer

Elektrofachkraft 
oder elektrotech-
nisch unterwiesene
Person bei Verwen-
dung geeigneter
Mess- und Prüf-
geräte 3)

auf 
Wirksamkeit

auf einwand-
freie Funktion
durch Betätigen
der Prüfein-
richtung

4 Jahre

1 Jahr

1 Monat

6 Monate
arbeitstäglich

Elektrische Anlagen und
ortsfeste Betriebsmittel

1) Stationäre Anlagen sind solche, die mit ihrer Umgebung fest verbunden sind, z.B. Installationen 
in Gebäuden, Baustellenwagen, Containern und auf Fahrzeugen.

2) Nichtstationäre Anlagen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie entsprechend ihrem bestimmungs-
gemäßen Gebrauch nach dem Einsatz wieder abgebaut (zerlegt) und am neuen Einsatzort wieder
aufgebaut (zusammengeschaltet) werden. Hierzu gehören z.B. Anlagen auf Bau- und Montagestel-
len, fliegende Bauten.

3) Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen obliegt einer Elektro-
fachkraft. Stehen für die Mess- und Prüfaufgaben geeignete Mess- und Prüfgeräte zur Verfügung,
dürfen auch elektrotechnisch unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofach-
kraft Teilprüfungen durchführen.

Elektrische Anlagen und
ortsfeste elektrische Be-
triebsmittel in „Betriebs-
stätten, Räumen und Anla-
gen besonderer Art“, z.B.
Baustellen

Schutzmaßnahmen mit
Fehlerstrom-Schutzein-
richtungen in nichtsta-
tionären Anlagen 2)

Fehlerstrom-, Differenz-
strom und Fehlerspan-
nungs-Schutzschalter
– in stationären Anlagen1)
– in nichtstationären Anla-

gen 2)

Wiederholungsprüfungen ortsfester elektrischer Anlagen 
und Betriebsmittel nach Tabelle 1A, BGV A3

Ortsveränderliche 
elektrische Betriebsmittel 

Ortsveränderliche elektrische
Betriebsmittel sind solche, die
während des Betriebes bewegt
werden oder die leicht von ei-
nem Platz zum anderen gebracht
werden können, während sie 
an dem Versorgungsstromkreis
angeschlossen sind.  

Anlage/Betriebsmittel Prüffrist
Richt- und Maximal-
werte

Art der Prüfung Prüfer

auf ordnungs-
gemäßen 
Zustand

Befähigte Person
(Elektrofachkraft)

Betriebsmittel, 
die sehr hohen Bean-
spruchungen unterlie-
gen

normaler Betrieb

wöchentlich

3 Monate

6 Monate

Schleifen von Metallen (Aluminium,
Magnesium und gefetteten Blechen),
Verwendung in Bereichen mit leit -
fähigen Stäuben

Nassschleifen von nichtleitenden Mate-
rialien,
Kernbohren,
Stahlbau, 
Tunnel- und Stollenbau

Hochbau,
Innenausbau,
allgemeiner Tiefbau,
Elektroinstallation,
Sanitär- und
Heizungsinstallation,
Holzausbau

Richtwert 6 Monate,
auf Baustellen
3 Monate 4). 
Wird bei Prüfungen
eine Fehlerquote 
< 2 % erreicht, kann
die Prüffrist entspre-
chend verlängert
werden.
Maximalwert:
Auf Baustellen, in
Fertigungsstätten
oder unter ähnlichen
Bedingungen 1 Jahr.
In Büros oder unter
ähnlichen Bedingun-
gen 2 Jahre.

4) Unternehmer, die diese variable Regelung nicht in Anspruch nehmen wollen, erfüllen die Anforde-
rungen auch, wenn die Prüffristen in der nachfolgenden Tabelle eingehalten werden.

ortsveränderliche elek-
trische Betriebsmittel
(soweit benutzt)

Verlängerungs- 
und Geräteanschluss-
leitungen mit Steck-
vorrichtung

Anschlussleitungen mit
Stecker

bewegliche Leitungen
mit Stecker und Festan-
schluss

Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer
Betriebsmittel nach Tabelle 1B, BGV A3

Betriebsbedingungen Beispiele/Baustelle Frist

Betriebsspezifische Wiederholungsprüfungen 
ortsveränderlicher Betriebsmittel auf Baustellen nach BGI 608

Weitere Informationen:

BGV A3 „Elektrische Anlagen und Betriebs -
mittel“ mit Durchführungsan weisungen
BGI 608 „Auswahl und Betrieb elektrischer
Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und
Montagestellen“
BGI 600 „Auswahl und Betrieb ortsver   -
änderlicher elektrischer Betriebsmittel“
Elektrotechnische Regeln (DIN VDE-Bestim-
mungen)
Betriebssicherheitsverordnung
TRBS 1201 „Prüfungen von Arbeitsmitteln“
TRBS 1203 Teil 1 „Befähigte Personen –
Besondere Anforderungen – Elektrische
Gefährdungen“➭

Als Kriterium zur Festlegung der
Prüffristen gilt TRBS 1201 Punkt
3.5. Zur Orientierung kann aber
auch die Tabelle 1B der Durch-
führungsanweisung zur BGV A3
verwendet werden.


